
30 Personen waren hauptamtlich beim SD angestellt gewesen - darunter sechs Au¬
ßenstellenleiter - oder hatten als informelle Mitarbeiter gedient. Sieben wurden von
der Spruchkammer als Schuldige und 22 als Minderbelastete eingestuft, einer amne¬
stiert. 20 der SD-Mitarbeiter waren bis zum Abschluß des Spruchkammerverfahrens
interniert gewesen. Nur ein SD-Mann war kein Parteimitglied gewesen; die meisten
waren 1933/34 der NSDAP beigetreten. Unter ihnen befanden sich ein Kreis-, zwei
Ortsgruppen-, drei Ortsgruppenamts- und zwei Zellenleiter. Drei hatten gleichzeitig
auch für die Gestapo gearbeitet, vier waren Angehörige der Allgemeinen SS und
zwei der Waffen-SS gewesen. Drei SD-Männer standen unter dem Verdacht, an den
Verbrechen in der Judenpogromnacht 1938 beteiligt gewesen zu sein. 22 der SD-
Mitarbeiter stammten aus dem öffentlichen Dienst - darunter fünf Lehrer und vier
Polizeibeamte -, fünf aus der Privatwirtschaft und zwei waren Gewerbetreibende.
Die zwölf Gestapobeamten waren bis auf einen bis zur Spruchkammerverhandlung
interniert gewesen. Zwei wurden als Schuldige, fünf als Minderbelastete und vier als
Mitläufer eingestuft, einer wurde amnestiert. Während drei nicht der NSDAP ange¬
hört hatten, waren die restlichen zwischen 1933 und 1935 (4) und nach 1935 (5) bei¬
getreten. Bis auf einen Zellenleiter hatten sie kein Parteiamt ausgeübt. Ein Gestapo¬
beamter stand unter dem Verdacht, an der Judenpogromnacht 1938 teilgenommen zu
haben und einer als KZ-Wachmann Verbrechen ausgeübt zu haben. Unter dem Ver¬
dacht der Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbre¬
chen standen 25 Internierte. Vier dieser Personen wurden als Schuldige, neun als
Minderbelastete, acht als Mitläufer und zwei als nicht-betroffen eingestuft, einer
wurde amnestiert. Gegen einen weiteren Verdächtigen wurde das Verfahren 1952
eingestellt. Sie gehörten folgenden NS-Organisationen an: SA: 4, Allgemeine SS: 3,
Waffen-SS: 7, SD: 3, Gestapo: 2. Sieben waren kein Mitglied der NSDAP gewesen,
die anderen waren vor 1933 (5), 1933 (5), 1935 (5) und nach 1935 (3) Parteimitglied
geworden. Zehn stammten aus dem öffentlichen Dienst (darunter vier Polizeibe¬
amte), fünf aus dem Gewerbe und neun aus der Privatwirtschaft. Ihnen wurden fol¬
gende Verbrechen angelastet:- Aktionen gegen Parteigegner: 3- Beteiligung an Euthanasie-Maßnahme: 1- Mißhandlung von Fremdarbeitern: 2
- Teilnahme am Judenpogrom 1938: 6- Raub im besetzten Ausland: 1- Arbeit als Wachmann in einem KZ: 9- divers: 2

Von den sechs unter dem Verdacht auf Teilnahme an der Judenpogromnacht 1938
Internierten wurden zwei als Schuldige, einer als Minderbelasteter und zwei als Mit¬
läufer eingestuft; ein weiteres Verfahren wurde 1952 eingestellt. Von den neun KZ-
Wachmännern wurden vier als Minderbelastete, vier als Mitläufer und einer als
nicht-betroffen eingestuft. - Die 158 Internierten wurden in der 1. Spruchkammer¬
instanz folgendermaßen eingestuft: Schuldige: 38, Minderbelastete: 88, Mitläu¬
fer: 23, entlastet: 3, unbekannt: 6. Bei den drei Entlasteten handelte es sich um einen
ehemaligen KZ-Wachmann, einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher und einen
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